
Verfahrensvermerke für die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 34 für das Baugebiet „Gewerbegebiet Nord" 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Ratsversammlung vom 
30.09.2008. 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist im Amtsblatt der 
Stadt Eckernförde am 16.10.2008 erfolgt. 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde 
vom 27.07.2009 bis 05.08.2009 durchgeführt. 

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden nach § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 
08.07.2009 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

4. Die Ratsversammlung hat am 06.10.2009 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Be­
gründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), sowie die Begründung und die wesentlichen umweltbezogenen 
Stellungnahmen haben in der Zeit vom 26.10.2009 bis 25.11.2009 während der Öff­
nungszeiten der Stadtverwaltung Eckernförde nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus­
gelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden können, am 15.10.2009 im Amtsblatt der Stadt Eckernförde orts­
üblich bekanntgemacht. 

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt 
sein können, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am 12.10.2009 zur Abgabe einer Stel­
lungnahme aufgefordert. 

Eckernförde, Q 3 ^ Z(J11 

Bürgermeister 

7. Der katastermäßige Bestand am i-.f.:.Q.v.:.J?). sowie die geometrischen Festlegungen 
der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt. 

€t Ü'nf&M , 0 k. OV. 10AA 
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8. Die Ratsversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 16.02.2010 geprüft. Das Ergebnis wur­
de mitgeteilt. 

9. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung (Nr. 5) 
geändert. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 14.03.2011 
bis 25.03.2011 während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Eckernförde erneut 
öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stel­
lungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden können, am 04.03.2011 im Amtsblatt der Stadt 
Eckernförde ortsüblich bekanntgemacht. 

10. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt 
sein können, wurden gem. § 4 Abs. 2a BauGB am 01.03.2011 erneut zur Abgabe ei­
ner Stellungnahme aufgefordert. 

11. Die Ratsversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange aus den erneuten Beteiligungsverfahren 
am 28.06.2011 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 

12. Die Ratsversammlung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) am 28.06.2011 als Satzung beschlossen und die Be­
gründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt. 

13. (Ausfertigung:) Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der PlanzeTi 
A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen. 

Eckernförde, 0 3. Aug. 2011 \WW 
Bürgermeister 

F. 

14. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Ratsversammlung und die Stelle, bei 
der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während 
der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über 
den Inhalt Auskunft erteilt, sind am . t - f l . .^«. . . .«« ortsüblich bekanntgemacht wor­
den. In der Bekanntmachung ist auf die IvlögffchKeftl eine Verletzung von Verfahrens­
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich erge­
benden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädi­
gungsansprüchen geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 
BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde 
ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am *.A..^I.Q...«IMJ... in Kraft getreten. 

Eckernförde, 
n 9. AL":- 2911 

Bürgermeister 
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